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1 Einleitung 

1.1 Aufgabenstellung 

Die Netze BW GmbH plant altersbedingt und aufgrund eines größeren Seilgewichts Mas-
terneuerungsarbeiten an der 110kV-Freileitung Rheinau - Östringen, Anlage 1200, Ab-
schnitt Rheinau – Leimen im Regierungsbezirk Karlsruhe. 
 
Dabei sollen 38 Stahlgittermasten mit Fundamenten getauscht werden, davon 15 Maste 
standortgleich und 23 Maste standortungleich. 

1.2 Rechtliche Grundlagen 

Rechtsgrundlage ist das Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnatur-
schutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in der aktuell gültigen Fas-
sung. 
 
Zu beachten sind darüber hinaus die von der Europäischen Union eingeführten Rechts-
grundlagen für die Gründung des europäischen Netzes gesonderter Schutzgebiete Natura 
2000, die zwar keine unmittelbare Rechtsverbindlichkeit haben, jedoch durch die Regelun-
gen des BNatSchG implementiert wurden: 

• RICHTLINIE 2009/147/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
vom 30. November 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (EG-
Vogelschutzrichtlinie- VSchR), (kodifizierte Fassung) 

• RICHTLINIE 92/43/EWG DES RATES vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen 
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie), (ABl. L 206 
vom 22.7.1992, S. 7) Geändert durch: Richtlinie 97/62/EG des Rates vom 27. Oktober 
1997 L 305 42 8.11.1997, Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 29. September 2003 L 284 1 31.10.2003, M3 Richtlinie 
2006/105/EG des Rates vom 20. November 2006 

 
Insbesondere sind die Artikel 6 und 7 der FFH-Richtlinie zu beachten, die bestimmen, dass 
Pläne und Projekte, die ein NATURA-2000-Gebiet oder ein Schutzgebiet gemäß der Vo-
gelschutzrichtlinie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Plänen und Projekten er-
heblich beeinträchtigen könnten, auf ihre Verträglichkeit mit den für diese Gebiete festge-
legten Erhaltungszielen überprüft werden müssen. Die naturschutzfachlichen Anforderun-
gen an die Prüfung von Plänen und Projekten ergeben sich aus den nationalen Natur-
schutzgesetzen. 
 
Das Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz 
BNatSchG) sieht nach § 34 vor, dass Projekte „(…) vor ihrer Zulassung oder Durchführung 
auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu überprüfen, 
wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen geeignet 
sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen, und nicht unmittelbar der Verwaltung des 
Gebiets dienen“ sind. 
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1.3 Datengrundlagen 

Als Datengrundlage konnten folgende Unterlagen herangezogen werden: 

• Pflege- und Entwicklungsplan für das FFH-Gebiet 6617-341 „Sandgebiete zwischen 
Mannheim und Sandhausen“, Spang. Fischer. Natzschka. GmbH im Auftrag des Re-
gierungspräsidiums Karlsruhe Referat 56 – Naturschutz und Landschaftspflege (2009) 

• Natura 2000 Standarddatenbogen zum FFH 6617-341 „Sandgebiete zwischen Mann-
heim und Sandhausen“ 

• Datenauswertebogen zum FFH 6617-341 „Sandgebiete zwischen Mannheim und 
Sandhausen“ 

• Natura 2000 – Gebietsinformation und Gebietssteckbrief 

• eigene Erhebungen der Realnutzung vor Ort. 
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2 Beschreibung der potenziell betroffenen Natura 20 00-Gebiete 

Das FFH-Gebiet „Sandgebiete zwischen Mannheim und Sandhausen“ ist gekennzeichnet 
durch Binnendünen und Flugsandfelder mit ausgedehnten Kiefernwäldern. 
 
Das Gebiet ist durch Überbauung und intensive Nutzung in mehrere Teilgebiete gegliedert, 
die sich insgesamt mit einer Größe von 1775 ha über die Stadtkreise Mannheim und Hei-
delberg sowie über angrenzende Teile des Rhein-Neckar-Kreises erstrecken. Die Binnen-
dünen mit einzigartigen Sandrasengesellschaften und ihren typischen Pflanzen- und Tierar-
ten sind von landesweiter Bedeutung. 
 
Laut dem Natura 2000-Gebietssteckbrief sind im Gebiet insbesondere von naturschutzfach-
licher Bedeutung: 

• Vorkommen von 4 FFH-Offenlandlebensraumtypen und 4 FFH-Waldlebensraumtypen, 

• Vorkommen von 8 Arten nach Anhang II FFH-RL, 

• Gebiet mit ausgeprägter Klimagunst und besonderer Entstehungs- und Nutzungsge-
schichte, 

• ausgedehnte Binnendünen und Flugsanddecken als landschaftsgeschichtliche, ökolo-
gische und geowissenschaftliche Besonderheiten, 

• artenreiche Flora und Fauna der Sandrasengesellschaften sowohl kalkarmer als auch 
kalkreicher Standorte, 

• Gebiet mit besonderer Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft. 

 
Vom Vorhaben betroffen ist ein Teilgebiet westlich der von Mannheim-Rheinau im Bereich 
des Brunnenfeldes sowie des Unteren Dossenwaldes. 



110-kV-Leitung Rheinau - Östringen, Anlage 1200, Abschnitt Rheinau bis Leimen 
Anlage zur FFH-Erheblichkeitsvorprüfung 

März 2018 4 Emch+Berger GmbH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Abbildung 1 Natura 2000-Gebiet „Sandgebiete zwischen Mannheim und Sandhausen“ 
(Quelle: Einleger „Sandgebiete zwischen Mannheim und Sandhausen“, RP KA, Ref. 56) 
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3 Schutz- und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes 

Die im FFH-Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen und Arten sind in den folgenden Ta-
bellen zusammengefasst. 

Tabelle 1 Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-RL im Gebiet „Sandgebiete zwi-
schen Mannheim und Sandhausen“. 

LRT-Code  LRT-Name 

2310 Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [Dünen im Binnenland] 

2330 Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis [Dünen im Binnenland] 

6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen, Blauschillergrasrasen (Koelerion glaucae) 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 

9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

91U0 Kiefernwälder der sarmatischen Steppe 

* = prioritärer Lebensraumtyp 

Tabelle 2 Arten des Anhangs II der FFH-RL im Gebiet "Sandgebiete zwischen Mann-
heim und Sandhausen“. 

Code Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 

1037 Ophiogomphus cecilia Grüne Flussjungfer 

1078 Callimorpha quadripunctaria Spanische Flagge 

1083 Lucanus cervus Hirschkäfer 

1088 Cerambyx cerdo Heldbock 

1166 Triturus cristatus Kammmolch 

1193 Bombina variegata Gelbbauchunke 

1323 Myotis bechsteinii Bechstein-Fledermaus 

1805 Jurinea cyanoides Sand-Silberscharte 

 
 
Die Erhaltungs- und Entwicklungsziele für die Lebensraumtypen und Arten des FFH-
Gebietes Nr. 6617-341 „Sandgebiete zwischen Mannheim und Sandhausen“ sind im Pfle-
ge- und Entwicklungsplan für das Gebiet definiert und werden im Folgenden aufgeführt. 
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Beschreibung der Erhaltungs- und Entwicklungsziele de r Lebensraumtypen 

Trockene Sandheiden mit Calluna und Genista [2310] 

Erhaltungsziel  ist die Sicherung der Trockenen Sandheiden mit Calluna und Genista 

in ihrem festgestellten Erhaltungszustand durch: 

• Erhaltung einer beschattungsarmen Gesamtsituation, 

• Erhaltung trockener und insbesondere nährstoffarmer Bodenverhältnisse, 

• Erhalt der Regenerationsfähigkeit der Besenheide und Verhinderung der natürlichen Sukzession, 

• Erhaltung der Lebensraumqualität für lebensraum- und regionaltypische Tier- und Pflanzenarten, 

insbesondere für stärker gefährdete und seltene Arten. Hierzu zählen im Gebiet unter anderem die 

Heidelerche und auf Heidekraut als Pollenquelle spezialisierte Bienenarten wie Colletes succinctus 

und Andrena fuscipes, 

• Erhaltung der Vielfalt lebensraumtypischer Strukturelemente. Hierzu zählen neben unterschiedlich al-

ten Heidekrautbeständen vor allem kleinflächige Rohbodenstellen und einzelne Gehölze, 

• Schutz vor Abgrabungen, Überlagerung (z.B. Stammholz), Ablagerungen (z.B. Gartenabfälle), Um-

bruch, Aufforstung, Nährstoff-, Pflanzenschutzmittel- und Schadstoffeinträgen, 

• Schutz vor Störungen durch Fußgänger, Fahrzeuge, Reiter und freilaufende Hunde, die zu einer er-

heblichen Schädigung der Vegetationsdecke oder zu Störungen für den Lebensraumtyp charakteris-

tischer Tierarten führen, 

• Schutz vor Eindringen bzw. Ausbreitung aggressiver, neophytischer Gehölze bzw. Konkurrenzpflan-

zen. 

Entwicklungsziele  sind die Verbesserung des derzeitigen Erhaltungszustandes und die Entwicklung zu-

sätzlicher Bestände auf dafür geeigneten Standorten durch 

• die Wiederherstellung beschattungsarmer Verhältnisse, 

• die Verbesserung des Biotopverbundes, 

• die Schaffung von Pufferzonen zu von Gehölzneophyten beeinträchtigten Nachbarbiotopen. 

Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus u. A grostis [2330] 

Erhaltungsziel  ist die Sicherung der Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis in ih-

rem festgestellten Erhaltungszustand durch: 

• Erhaltung einer beschattungsarmen Gesamtsituation, 

• Erhaltung trockener und insbesondere nährstoffarmer Bodenverhältnisse, 

• Erhalt der Regenerationsfähigkeit der Sandrasenarten und Verhinderung der natürlichen Sukzession, 

• Erhaltung der Lebensraumqualität für lebensraum- und regionaltypische Tier- und Pflanzenarten, 

insbesondere für stärker gefährdete und seltene Arten. Hierzu zählen im Gebiet unter anderem Frü-

her Schmielenhafer sowie mehrere im Boden nistende Bienenarten wie Andrena argentata, 

• Erhaltung der lebensraumtypischen Strukturvielfalt mit lückiger Vegetation und kleineren Rohboden-

stellen, 

• Schutz vor Abgrabungen, Überlagerung (z.B. Stammholz), Ablagerungen (z.B. Gartenabfälle), Um-

bruch, Aufforstung, Nährstoff-, Pflanzenschutzmittel- und Schadstoffeinträgen, 

• Schutz vor Störungen durch Fußgänger, Fahrzeuge, Reiter und freilaufende Hunde, die zu einer er-

heblichen Schädigung der Vegetationsdecke oder zu Störungen für den Lebensraumtyp charakteris-

tischer Tierarten führen, 

• Schutz vor Eindringen bzw. Ausbreitung aggressiver, neophytischer Gehölze bzw. Konkurrenzpflan-
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Beschreibung der Erhaltungs- und Entwicklungsziele de r Lebensraumtypen 
zen. 

Entwicklungsziele  sind die Verbesserung des derzeitigen Erhaltungszustandes und die Entwicklung zu-

sätzlicher Bestände auf dafür geeigneten Standorten durch 

• die Wiederherstellung beschattungsarmer Verhältnisse, 

• die Wiederherstellung eines Biotopverbundes, 

• die Schaffung von Pufferzonen zu von Gehölzneophyten beeinträchtigten Nachbarbiotopen, 

• die Optimierung der standörtlichen Voraussetzungen und Ausbreitungspotenziale des Lebens-

raumtyps. 

Trockene, kalkreiche Sandrasen* [6120] 

Erhaltungsziel  ist die Sicherung der Trockenen, kalkreichen Sandrasen in ihrem festgestellten Erhal-

tungszustand durch: 

• Erhaltung einer beschattungsarmen Gesamtsituation, 

• Erhaltung trockener und insbesondere nährstoffarmer Bodenverhältnisse, 

• Erhalt der Regenerationsfähigkeit der Sandrasenarten und Verhinderung der natürlichen Sukzession, 

• Erhaltung der Lebensraumqualität für lebensraum- und regionaltypische Tier- und Pflanzenarten, 

insbesondere für stärker gefährdete und seltene Arten. Hierzu zählen im Gebiet unter anderem Sand-

Silberscharte, Dünen-Steinkraut und Sand-Strohblume einschließlich der daran gebundenen Sand-

Strohblumeneule, 

• Erhaltung der lebensraumtypischen Strukturvielfalt mit lückiger Vegetation und kleineren Rohboden-

stellen, 

• Schutz vor Abgrabungen, Überlagerung (z.B. Stammholz), Ablagerungen (z.B. Gartenabfälle), Um-

bruch, Aufforstung, Nährstoff-, Pflanzenschutzmittel- und Schadstoffeinträgen, 

• Schutz vor Störungen durch Fußgänger, Fahrzeuge, Reiter und freilaufende Hunde, die zu einer er-

heblichen Schädigung der Vegetationsdecke oder zu Störungen für den Lebensraumtyp charakteris-

tischer Tierarten führen, 

• Schutz vor Eindringen bzw. Ausbreitung aggressiver, neophytischer Gehölze bzw. Konkurrenzpflan-

zen. 

Entwicklungsziele  sind die Verbesserung des derzeitigen Erhaltungszustandes und die Entwicklung zu-

sätzlicher Bestände auf dafür geeigneten Standorten durch 

• die Wiederherstellung beschattungsarmer Verhältnisse, 

• die Wiederherstellung eines Biotopverbundes, 

• die Schaffung von Pufferzonen zu von Gehölzneophyten beeinträchtigten Nachbarbiotopen, 

• die Optimierung der standörtlichen Voraussetzungen und Ausbreitungspotenziale des Lebens-

raumtyps. 

Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion) [6212]  

Erhaltungszie l ist die Sicherung der Submediterranen Halbtrockenrasen (Mesobromion) im Gebiet durch: 

• Erhaltung eines charakteristischen Vegetationsmosaiks und weidetypischer Strukturen der Magerra-

sen (rasige Bestände, Einzelgehölze, kleinflächige Störstellen), 

• Erhaltung der Lebensraumqualität für lebensraum- und regionaltypische Tier- und Pflanzenarten, 

insbesondere für stärker gefährdete und seltene Arten. Hierzu zählen im Gebiet unter anderem Kart-

häuser-Nelke und Frühlings-Fingerkraut sowie verschiedene Schmetterlingsarten, 
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Beschreibung der Erhaltungs- und Entwicklungsziele de r Lebensraumtypen 

• Förderung traditioneller Nutzungsweisen zur Erhaltung nährstoffarmer Standortverhältnisse, 

• Schutz vor natürlicher Sukzession und den Lebensraumtyp abbauenden Pflanzenarten, 

• Schutz vor Störungen durch Nährstoffeinträge, Ablagerungen und Freizeitnutzungen, die zu einer er-

heblichen Schädigung der Vegetationsdecke oder zu Störungen für den Lebensraumtyp charakteris-

tischer Tierarten führen. 

Entwicklungsziele  sind die Verbesserung des derzeitigen Erhaltungszustandes und die Entwicklung zu-

sätzlicher Bestände auf dafür geeigneten Standorten durch 

• die Wiederherstellung beschattungsarmer Verhältnisse, 

• die Herstellung einer lückigeren Grasnarbe, 

• die Förderung eines Biotopverbundes. 

Magere Flachland-Mähwiesen [6510] 

Erhaltungsziel  ist die Sicherung der Mageren Flachland-Mähwiesen in ihrem festgestellten Erhaltungs-

zustand durch: 

• Erhaltung der Lebensraumqualität für lebensraum- und regionaltypische Tier- und Pflanzenarten der 

Mähwiesen mäßig trockener, nährstoffarmer Ausprägung, 

• Schutz vor natürlicher Sukzession und den Lebensraumtyp abbauenden Pflanzenarten, 

• Schutz vor Nutzungsintensivierungen und Nutzungsänderungen sowie vor Nährstoff-, Schadstoff- 

und Pflanzenschutzmitteleinträgen. 

Entwicklungsziel e sind die weitere Verbesserung des derzeitigen Erhaltungszustandes und die Vermeh-

rung des Lebensraumtyps im Gebiet durch: 

• Zurückdrängen von Störzeigern und abbauenden Arten, 

• Entwicklung weiterer Bestände auf geeigneten Standorten mit fragmentarischem Arteninventar der 

Glatthaferwiesen. 

Hainsimsen-Buchenwälder [9110] 

Die Hainsimsen-Buchenwälder des FFH-Gebietes wurden zu einer Erfassungseinheit zusammengefasst. 

Die nachfolgenden Erhaltungs- und Entwicklungsziele gelten somit für die gesamte Fläche des Lebens-

raumtyps im Gebiet. 

Erhaltungsziele: 

Hauptziel:   

Langfristige Erhaltung der Hainsimsen-Buchenwälder mit ihrer charakteristischen Tier- und Pflanzenwelt 

in ihrer aktuellen räumlichen Ausdehnung sowie in ihrem derzeit guten Erhaltungszustand. 

Unterziele: 

• Erhaltung der für den Lebensraumtyp Hainsimsen-Buchenwälder typischen Baumartenzusammen-

setzung unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik, 

• Erhaltung des vorhandenen Anteils verschiedener, im Gebiet verteilter Altersphasen unter Berück-

sichtigung der natürlichen dynamischen Waldentwicklung, 

• Sicherung der natürlichen Verjüngung der für den Lebensraumtyp typischen Baumarten, insbesonde-

re der Buche, 

• Erhaltung des vorhandenen Anteils liegenden Totholzes, insbesondere stärkerer Dimension, 

• Erhaltung des vorhandenen Anteils von Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Ent-

wicklungsdynamik. 
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Beschreibung der Erhaltungs- und Entwicklungsziele de r Lebensraumtypen 

Entwicklungsziele innerhalb des Lebensraumtyps: 

• Entwicklungsziel für bestehende Flächen des Lebensraumtyps Hainsimsen-Buchenwälder ist die 

Verbesserung des bereits guten Erhaltungszustandes mit örtlichen Schwerpunkten, die sich aus De-

fiziten auf Teilflächen ergeben, durch: 

• Verbesserung der für den Lebensraumtyp typischen Baumartenzusammensetzung in Teilflächen mit 

erhöhtem Anteil gesellschaftsfremder Baumarten, 

• Förderung natürlicher Verjüngungsflächen lebensraumtypischer Arten, insbesondere der Buche zur 

langfristigen Erhöhung des Anteils der Jungwuchsphase, 

• Förderung von Altholzanteilen, 

• Erhöhung der Vorräte an stehendem und liegendem Totholz, insbesondere stärkerer Dimension (> 7 

fm/ha), 

• Erhöhung des Anteils von Habitatbäumen auf Teilflächen, auf denen diese unter dem Durchschnitt 

der Erfassungseinheit liegt (Zielvorgabe ≥ 3 Habitatbäume/ha), 

Entwicklungsziele außerhalb des Lebensraumtyps: 

• Langfristige Ausdehnung des Lebensraumtyps Hainsimsen-Buchenwälder im FFH-Gebiet durch Ent-

wicklung zusätzlicher Bestände auf standörtlich geeigneten Flächen. 

Waldmeister-Buchenwälder [9130] 

Die Waldmeister-Buchenwälder des FFH-Gebietes wurden zu einer Erfassungseinheit zusammengefasst. 

Die nachfolgenden Erhaltungs- und Entwicklungsziele gelten somit für die gesamte Fläche des Lebens-

raumtyps im Gebiet. 

Erhaltungsziele: 

Hauptziel:   

Übergeordnetes Ziel ist die langfristige Erhaltung der Waldmeister-Buchenwälder mit ihrer charakteristi-

schen Tier- und Pflanzenwelt in ihrer aktuellen räumlichen Ausdehnung sowie in ihrem derzeit guten Er-

haltungszustand. 

Unterziele: 

• Erhaltung der für den Lebensraumtyp Waldmeister-Buchenwälder typischen Baumartenzusammen-

setzung unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik, 

• Erhaltung des vorhandenen Anteils verschiedener, im Gebiet verteilter Altersphasen unter Berück-

sichtigung der natürlichen dynamischen Waldentwicklung, 

• Sicherung der natürlichen Verjüngung der für den Lebensraumtyp typischen Baumarten, insbesonde-

re der Buche, 

• Erhaltung des vorhandenen Anteils stehenden und liegenden Totholzes, insbesondere stärkerer Di-

mension, 

• Erhaltung des vorhandenen Anteils von Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Ent-

wicklungsdynamik. 

Entwicklungsziele innerhalb des Lebensraumtyps: 

• Entwicklungsziel für bestehende Flächen des Lebensraumtyps Waldmeister-Buchenwälder ist die 

Verbesserung des bereits guten Erhaltungszustandes mit örtlichen Schwerpunkten, die sich aus De-

fiziten auf Teilflächen ergeben, durch: 

• Verbesserung der für den Lebensraumtyp typischen Baumartenzusammensetzung auf Teilflächen 

mit erhöhtem Anteil gesellschaftsfremder Baumarten, 
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Beschreibung der Erhaltungs- und Entwicklungsziele de r Lebensraumtypen 

• Förderung von Altholzanteilen, 

• Erhöhung der Vorräte an stehendem und liegendem Totholz, insbesondere stärkerer Dimension (> 7 

fm/ha), 

• Erhöhung des Anteils von Habitatbäumen auf Teilflächen, auf denen dieser unter dem Durchschnitt 

der Erfassungseinheit liegt (Zielvorgabe ≥ 3 Habitatbäume/ha). 

Entwicklungsziele außerhalb des Lebensraumtyps: 

• Langfristige Ausdehnung des Lebensraumtyps Waldmeister-Buchenwälder im FFH-Gebiet durch 

Entwicklung zusätzlicher Bestände auf standörtlich geeigneten Flächen. 

Alte, bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen [9190] 

Die Bodensauren Eichenwälder des FFH-Gebietes wurden zu einer Erfassungseinheit zusammengefasst. 

Die nachfolgenden Erhaltungs- und Entwicklungsziele gelten somit für die gesamte Fläche des Lebens-

raumtyps im Gebiet. 

Erhaltungsziele: 

Hauptziel:  Übergeordnetes Ziel ist die langfristige Erhaltung der Bodensauren Eichenwälder mit ihrer 

charakteristischen Tier- und Pflanzenwelt in ihrer aktuellen räumlichen Ausdehnung sowie in ihrem der-

zeit guten Erhaltungszustand. 

Unterziele: 

• Erhaltung der für den Lebensraumtyp Bodensaure Eichenwälder typischen Baumartenzusammenset-

zung unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik, 

• Erhaltung des vorhandenen Anteils verschiedener, im Gebiet verteilter Altersphasen unter Berück-

sichtigung der natürlichen dynamischen Waldentwicklung, 

• Sicherung der natürlichen Verjüngung der für den Lebensraumtyp typischen Baumarten, insbesonde-

re der Eiche, 

• Erhaltung des vorhandenen Anteils stehenden und liegenden Totholzes, insbesondere stärkerer Di-

mension, 

• Erhaltung des vorhandenen Anteils von Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Ent-

wicklungsdynamik. 

Entwicklungsziele innerhalb des Lebensraumtyps: 

• Entwicklungsziel für bestehende Flächen des Lebensraumtyps Bodensaure Eichenwälder ist die Ver-

besserung des bereits guten Erhaltungszustandes mit örtlichen Schwerpunkten, die sich aus Defizi-

ten auf Teilflächen ergeben, durch: 

• Förderung der Verjüngung der für den Lebensraumtyp Bodensaure Eichenwälder typischen Baumar-

ten, insbesondere der Eiche, 

• Erhöhung des Altholzanteils, 

• Erhöhung der Vorräte an stehendem und liegendem Totholz, insbesondere stärkerer Dimension, 

• Verminderung der Beeinträchtigungen durch Störzeiger, Neophyten und Erholungsnutzungen. 

Entwicklungsziel außerhalb des Lebensraumtyps: 

• Langfristige Ausdehnung / Vernetzung der Teilflächen des Lebensraumtyps Bodensaure Eichenwäl-

der im FFH-Gebiet durch Entwicklung zusätzlicher Bestände auf standörtlich geeigneten Flächen. 
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Beschreibung der Erhaltungs- und Entwicklungsziele de r Lebensraumtypen 

Steppen-Kiefernwälder [91U0] 

Die Steppen-Kiefernwälder des FFH-Gebietes wurden zu einer Erfassungseinheit zusammengefasst. Die 

nachfolgenden Erhaltungs- und Entwicklungsziele gelten somit für die gesamte Fläche des Lebens-

raumtyps im Gebiet. 

Erhaltungsziele: 

Hauptziel:  Übergeordnetes Ziel ist die langfristige Erhaltung der Steppen- Kiefernwälder mit ihrer charak-

teristischen Tier- und Pflanzenwelt in ihrer aktuellen räumlichen Ausdehnung und in ihrem derzeitigen Er-

haltungszustand im Gebiet. 

Unterziele: 

• Erhalt der für den Lebensraumtyp Steppen-Kiefernwälder typischen Baumartenzusammensetzung 

unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik, 

• Erhalt der für den Lebensraumtyp typischen krautigen Bodenvegetation, 

• Sicherung der Verjüngung der für den Lebensraumtyp typischen Baumarten, insbesondere der Kie-

fer, 

• Förderung unterschiedlicher Altersphasen und des Schichtengefüges unter Berücksichtigung der na-

türlichen dynamischen Waldentwicklung, 

• Erhaltung des vorhandenen Anteils stehenden und liegenden Totholzes, insbesondere stärkerer Di-

mension, 

• Erhaltung des vorhandenen Anteils von Habitatbäumen unter Berücksichtigung der natürlichen Ent-

wicklungsdynamik, 

• Verringerung der Beeinträchtigungen durch bestandsgefährdende Arten, insbesondere durch Robi-

nie, Spätblühende Traubenkirsche und Land-Reitgras. 

Entwicklungsziele innerhalb des Lebensraumtyps 

• Entwicklungsziel für bestehende Flächen des Lebensraumtyps Steppen-Kiefernwälder ist eine über 

die Erhaltungsziele hinausgehende Verbesserung des aktuell beschränkten Erhaltungszustandes mit 

örtlichen Schwerpunkten, die sich aus Defiziten auf Teilflächen ergeben, durch: 

• Verminderung der Beeinträchtigungen durch Erholungs- und Freizeitnutzungen, 

• Sicherung der standörtlichen Verhältnisse, 

• Verminderung der Beeinträchtigungen durch Störzeiger unter Berücksichtigung der natürlichen 

Waldentwicklung, 

• Erhöhung der Vorräte an stehendem und liegendem Totholz, insbesondere stärkerer Dimension 

(> 7 fm/ha). 

Entwicklungsziele außerhalb des Lebensraumtyps: 

• Langfristige Vermehrung der Fläche des Lebensraumtyps Steppen-Kiefernwälder im FFH-Gebiet 

durch Entwicklung zusätzlicher Bestände auf standörtlich geeigneten Flächen. 
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Beschreibung der Erhaltungs- und Entwicklungsziele de r Arten 

Sand-Silberscharte* ( Jurinea cyanoides) [1805] 

Erhaltungsziele: 

• Erhaltungsziel ist die Sicherung der Lebensstätten und der Population der Sand-Silberscharte in ih-

rem festgestellten Erhaltungszustand durch: 

• Erhaltung einer beschattungsarmen Gesamtsituation, 

• Erhaltung nährstoffarmer und grundwasserferner Bodenverhältnisse, 

• Verhinderung der natürlichen Sukzession, 

• Schutz vor Abgrabungen, Überlagerung (z.B. Stammholz), Ablagerungen (z.B. Gartenabfälle), Um-

bruch, Aufforstung, Nährstoff-, Pflanzenschutzmittel- und Schadstoffeinträgen, 

• Schutz vor übermäßigen Störungen durch Fußgänger, Fahrzeuge, Reiter und freilaufende Hunde, 

• die Wiederherstellung der Reproduktionsfähigkeit isolierter Kleinpopulationen, 

• Schutz vor dem Eindringen, bzw. der Ausbreitung aggressiver, neophytischer Gehölze. 

Entwicklungsziel: 

• Entwicklungsziel ist die weitere Verbesserung des derzeitigen Erhaltungszustandes und die Besied-

lung zusätzlicher Flächen durch: 

• die Wiederherstellung ehemaliger Populationen, 

• die Schaffung von Offenbodenstandorten angrenzend zu den Beständen zur Vergrößerung der po-

tenziell besiedelbaren Flächen, 

• die Schaffung von Pufferzonen zu von Gehölzneophyten beeinträchtigten Nachbarbiotopen. 

Grüne Flussjungfer ( Ophiogomphus cecilia) [1037] 

Erhaltungsziele: 

• Erhaltungsziel ist die Sicherung der bestehenden Lebensstätten der Grünen Flussjungfer in ihrer ak-

tuellen räumlichen Ausdehnung. Als Teilziele sind zu nennen: 

• Erhaltung aufgelichteter Gewässerabschnitte entlang des Hardtbaches, 

• Aufrechterhaltung des derzeitigen Gewässergütezustandes, 

• Sicherung des Anteils von Sandbänken und Bereichen mit sandig-kiesigem Untergrund an der Zu-

sammensetzung der Gewässersohle, 

• Erhaltung von Extensivgrünland im Umfeld des Hardtbaches als Reife- und Jagdhabitat der Imagi-

nes. 

Entwicklungsziele: 

• Entwicklungsziel ist die Verbesserung des derzeit beschränkten Erhaltungszustandes der Art im Ge-

biet durch: 

• Verbesserung der Struktur- und Strömungsdiversität des Hardtbaches, 

• Verringerung der Beschattung in Teilbereichen, 

• Reduzierung der Schlammfracht und daraus resultierender Schlammablagerungen im Gewässer. 
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Beschreibung der Erhaltungs- und Entwicklungsziele de r Arten 

Spanische Flagge ( Euplagia quadripunctaria)* [1078]  

Erhaltungsziele: 

• Erhaltungsziel ist die Sicherung der bestehenden Lebensstätten der Spanischen Flagge in ihrer ak-

tuellen räumlichen Ausdehnung. Teilziele sind: 

• Erhaltung staudenreicher Säume an Waldwegen und Waldaußenrändern als potenzielle Saughabita-

te der Falter, 

• Offenhaltung potenzieller Reproduktionsstätten der Art im Gebiet. 

Entwicklungsziele 

• Für die Spanische Flagge werden keine Entwicklungsziele formuliert, da es sich im FFH-Gebiet um 

ein standörtlich bedingt sehr kleines Vorkommen handelt. Eine Verbesserung des derzeit beschränk-

ten Erhaltungszustandes wird vor diesem Hintergrund nicht angestrebt. 

Hirschkäfer ( Lucanus cervus) [1083] 

Erhaltungsziele: 

• Erhaltungsziele sind die Sicherung der bestehenden Lebensstätten des Hirschkäfers in ihrer aktuel-

len räumlichen Ausdehnung und die Bewahrung des derzeit guten Erhaltungszustandes im FFH-

Gebiet durch 

• Erhaltung der Altholzanteile und des Totholzangebotes, vor allem liegender Stammteile und Stubben, 

• Erhaltung aller im Gebiet erfassten Saftleckbäume, 

• Erhalt günstiger Belichtungsverhältnisse besiedelter Bäume, 

• Sicherung eines angemessenen Anteils der Eiche an der Baumartenzusammensetzung. 

Entwicklungsziele: 

• Entwicklungsziele für Flächen außerhalb derzeitiger Lebensstätten beziehungsweise für die Gesamt-

fläche des FFH-Gebietes sind 

• die weitere Erhöhung der Altholzanteile und des Totholzangebotes, vor allem liegender Stammteile 

und Stubben, 

• die Vernetzung der Lebensstätten, 

• die Förderung waldgeschichtlicher Bewirtschaftungsformen (zum Beispiel Hutewald, Mittelwald). 

Heldbock ( Cerambyx cerdo) [1088] 

Erhaltungsziele: 

• Erhaltungsziel ist die Sicherung der bestehenden Lebensstätten des Heldbockes in ihrer aktuellen 

räumlichen Ausdehnung und Qualität im FFH-Gebiet durch 

• Erhaltung der derzeit besiedelten Brutbäume, 

• Sicherung der Eichennachhaltigkeit und des zukünftigen Brutbaumangebotes im Gebiet, 

• Erhalt günstiger Belichtungsverhältnisse besiedelter Bäume, 

• substanzschonende Durchführung unumgänglicher Verkehrssicherungsmaßnahmen. 

Entwicklungsziele: 

• Entwicklungsziele sind die Verbesserung des derzeit beschränkten Erhaltungszustandes und die 

Vergrößerung der Lebensstätte im FFH-Gebiet durch: 

• die Erhöhung des Brutsubstratangebotes im Gebiet, 

• die Vernetzung der Lebensstätten, 

• die Förderung waldgeschichtlicher Bewirtschaftungsformen (zum Beispiel Hutewald, Mittelwald). 
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Beschreibung der Erhaltungs- und Entwicklungsziele de r Arten 

Kammmolch ( Triturus cristatus) [1166] 

Erhaltungsziele: 

• Erhaltungsziele sind die Sicherung der bestehenden Lebensstätten des Kammmolches in ihrer aktu-

ellen räumlichen Ausdehnung und die Verbesserung des derzeit beschränkten Erhaltungszustandes 

im FFH-Gebiet durch die Wiederherstellung von Laichgewässern im NSG "Zugmantel-Bandholz" zur 

nachhaltigen Sicherung der Reproduktion im Gebiet, 

• die Erhaltung der bestehenden Eignung der NSG-Fläche als Landlebensraums für den Kammmolch, 

• die Erhaltung offener, besonnter Stellen im Bereich der Grubensohle. 

Entwicklungsziele: 

• Förderung von Versteck- und Rückzugsmöglichkeiten im Bereich der Grubensohle durch geeignete 

Kleinstrukturen (Totholz, Steine etc.), 

• Verminderung des Erholungsdrucks auf die NSG-Fläche. 

Gelbbauchunke ( Bombina variegata) [1193] 

Erhaltungs- und Entwicklungsziele: 

Auf Grund des Fehlens aktueller Fundnachweise können derzeit keine Erhaltungs- und Entwicklungsziele 

für Vorkommen der Gelbbauchunke im Gebiet formuliert werden. 

Gegebenenfalls kann durch die Wiederherstellung offener Wasserflächen im Bereich des NSG "Zugman-

tel-Bandholz" eine Wiederbesiedlung des FFH-Gebietes durch die Art erfolgen. 
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Abbildung 2  Themenkarte Pflege- und Entwicklungsplan: Auszug Bestandskarte
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Abbildung 3  Themenkarte Pflege- und Entwicklungsplan: Auszug Entwicklungskarte 
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4 Beschreibung des Vorhabens und seiner Lage 

4.1 Angaben zum Bauablauf 

Erneuerung der Mastfundamente 
Für die Dauer der Bauzeit sind pro Mast wenige Wochen vorgesehen. Der Bauablauf um-
fasst in der 1. Phase die Baustelleneinrichtung und Vorbereitung, die Herstellung der Bau-
grube sowie das Betonieren des neuen Fundamentes. Nach einer Pause zum Aushärten 
des Fundamentes sind in der 2. Phase die Errichtung des neuen Mastes und die Rekultivie-
rung der Baustelle vorgesehen. Pro Mast ist eine Montage- und Arbeitsfläche inklusive La-
gerfläche, Fläche zur temporären Versetzung der Bestandsmaste bzw. zur Errichtung von 
Bauprovisorien im unmittelbaren Mastumfeld von ca. 30 x 30 m erforderlich. 
 
Standortungleiche Erneuerung (Maste 329, 330, 331 u nd 334) 
Bei einer standortungleichen Masterneuerung wird zunächst das neue Fundament angelegt 
und anschließend der neue Mast auf dem neuen Fundament errichtet. Sobald die Leitersei-
le umgehängt sind, kann der alte Mast zerlegt werden und das alte Fundament rückgebaut 
und fachgerecht entsorgt werden. 
 
Bodenabtrag und -auftrag 
Um die Fundamente zu errichten, werden bis zu 2 m tiefe Baugruben angelegt. Der Boden 
wird zwischengelagert und nach Fertigstellung des Fundamentes wieder angedeckt, über-
schüssiges Bodenmaterial wird verwertet. Durch die Umlagerung kommt es zu einer Beein-
trächtigung des Bodengefüges. Sollten beim Ausbau alte Schwellenfundamente gefunden 
werden, liegt die Ausbautiefe bei bis zu 3 m unter EOK. Derzeit wird bei drei der im FFH-
Gebieten liegenden Maststandorte von Schwellenfundamenten ausgegangen (329, 330, 
331). 
 
Bodenverdichtungen 
Zwischen den nächstgelegenen Wegen und den Maststandorten und in den Arbeits- und 
Montageflächen kann es zu Beeinträchtigungen (Fahrspuren, Verdichtungen) durch Bau-
fahrzeuge (u.a. Bagger, Betonmischer, Kranwagen) kommen. Durch den Einsatz von Bag-
germatten aus Holz bzw. Aluminiumplatten in sensiblen Bereichen lässt sich die Bodenver-
dichtung deutlich reduzieren. Arbeitsflächen werden nach Beendigung der Baumaßnahme 
rekultiviert. 
 
Entwässerungen 
Falls beim Ausheben der Fundamente Grundwasser angetroffen wird, wird dieses im Be-
reich der Baugrube abgepumpt und im unmittelbaren Umfeld zur Versickerung gebracht. 
An Standorten mit hohen Grundwasserständen muss die Baugrube zeitlich begrenzt durch 
Spundwände gesichert und entwässert werden (bis ca. 3 Tage nach Betonierung). 
 
Mastbild und Masthöhe 
Das Mastbild ändert sich durch den Masttausch nur geringfügig. Die neuen Masthöhen lie-
gen im Bereich der Umfahrung bei max. 40 m, im übrigen Trassenabschnitt bei rund 20 m, 
diese werden durch den Masttausch meist um +- 5 m verändert.  
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Gehölzrückschnitt 
An den Maststandorten Nr. 330, 331 und 334 sind voraussichtlich Gehölzrückschnitt- bzw. 
Rodungsmaßnahmen in geringem Umfang im Bereich der Arbeitsflächen bzw. Zufahrten 
erforderlich. 

4.2 Einordnung der Maststandorte 

Durch den Ersatzneubau und die Trassenverlegung bei Alteichwald liegen die fünf neuen 
Maste Nr.330C, 330B, 330A, 331A und 334A innerhalb des FFH-Gebietes „Sandgebiete 
zwischen Mannheim und Sandhausen“. Alle Masten werden standortungleich erneuert. Der 
standortungleiche Ersatzneubau der Maste ermöglicht am Standort 331 eine Verlegung des 
Mastes aus einem Sukzessionsgehölz auf eine Ackerfläche, am Standort 334 eine Verle-
gung des Mastes aus der Dünenvegetation auf eine Ackerfläche. 
 
Bei den übrigen Maststandorten außerhalb der Schutzgebietsgrenze sind aufgrund des Ab-
standes keine Auswirkungen auf das Natura 2000-Gebiet zu erwarten. Sie werden deshalb 
im Folgenden nicht weiter behandelt. 
 
Der Maststandort Nr. 329 befindet sich innerhalb einer Ackerfläche. Der neue Standort 
330B wird ca. 100 Meter abgerückt unmittelbar an einem asphaltierten Wirtschaftsweg er-
richtet. Die Bauzufahrt erfolgt über den vorhandenen Wirtschaftsweg. 
 
Der neue Maststandort Nr. 330C liegt im selben Ackerschlag zwischen dem Wirtschaftsweg 
und L 597, nahe der Landesstraße. Die Bauzufahrt erfolgt über die L 597. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 4 Maststandort 329 innerhalb einer Ackerfläche. 
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Der Maststandort Nr. 330 befindet sich ebenfalls auf einem Ackerstandort, die Zufahrt zum 
Mast erfolgt ebenfalls über vorhandene Wege. Der neue Standort 330A wird nur um weni-
ge Meter versetzt errichtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 5 Maststandort 330 in einer Ackerfläche. 
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Der Standort von Mast Nr. 331 liegt in Mitten von Sukzessionsgehölzen angrenzend an 
einen Wirtschaftsweg, über den auch die Zufahrt zum Mast erfolgt. Der neue Mast Nr. 
331A wird auf der gegenüberliegenden Seite des Wirtschaftsweges auf einer Ackerfläche 
errichtet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 6 Maststandort 331 umgeben von Sukzessionsgehölzen. 
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Maststandort Nr. 334 liegt angrenzend an ein Gebiet, das durch Sandrasen gekennzeich-
net ist (FFH-LRT 6120* „Trockene, kalkreiche Sandrasen“). Der Mast steht unweit eines 
Wirtschaftsweges und ist über diesen für die Baufahrzeuge erreichbar. Der neue Mast Nr. 
334A wird auf der gegenüberliegenden Seite des Wirtschaftsweges auf einer Ackerfläche 
errichtet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 7 Maststandort 334 am Rande eines Sandrasengebietes. 
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5 Beschreibung der relevanten Wirkfaktoren 

Das Auftreten der folgenden potenziellen Auswirkung en der Baumaßnahme auf das 
FFH-Gebiet ist zu prüfen: 
 
I. Baubedingte Auswirkungen 

Baubedingte Auswirkungen sind Beeinträchtigungen, die nur temporär während der 
Bauphase auftreten und i.d.R. nur von kurz- bis mittelfristiger Dauer sind: 

• Flächeninanspruchnahme von LRT durch Arbeitsbereiche 

• Störung von FFH-Anhangs-Arten 

• Eintrag von Öl-, Schmier- und Treibstoffen aus Baufahrzeugen in Flächen der 
LRT sowie Lärm- und Abgasimmissionen durch die Bautätigkeit. 

 
II. Anlagebedingte Auswirkungen 

Durch den geplanten Masttausch sind anlagebedingte Auswirkungen durch einen zu-
sätzlichen Mast im FFH-Gebiet (330C) gegeben. Die oberirdische Versiegelung redu-
ziert sich für alle Masten im FFH-Gebiet dennoch um ca. 5 m² aufgrund des Rückbaus 
von Blockfundamenten und der Ausbildung der oberirdischen Fundamente der neuen 
Maststandorte mit vier Fundamentköpfen. 

 
III. Betriebsbedingte Auswirkungen 

Das Vorhaben trägt zwar betriebsbedingt zu einer Leistungserhöhung des Stromflus-
ses bei, für die Naturgüter und das Landschaftsbild/die Erholungsnutzung sind jedoch 
keine zusätzlichen betriebsbedingten Auswirkungen zu erwarten. 
 
Betriebsbedingte Auswirkungen sind solche, die sich durch den Betrieb des Strom-
mastes als Stützbauwerk für die Stromleitungen ergeben. Hierbei ist insbesondere das 
Entstehen elektrischer und magnetischer Felder durch die Stromleitungen mit seinen 
Auswirkungen auf lebende Organismen zu nennen. 
 
Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um Masttausch sowie Leistungserhöhung durch 
Seiltausch bestehender Leitungsanlagen, in einem kleinen Teilabschnitt um eine Um-
trassierung. Betriebsbedingte Auswirkungen sind bereits durch die bestehenden Mas-
ten und Spannfelder gegeben.  
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6 Prognose der möglichen Beeinträchtigungen der Erh altungsziele 
des Schutzgebietes 

Durch das Vorhaben bestehen lediglich für den FFH-Lebensraumtyp 6120* „Trockene, 
kalkreiche Sandrasen“ sowie den Hirschkäfer (Lucanus cervus), der in Anhang II der FFH-
RL aufgeführt ist, im Zusammenhang mit den Maststandorten Nr. 334 und 331 mögliche 
Betroffenheiten (siehe Formblatt). Die übrigen Maststandorte befinden sich auf Ackerflä-
chen außerhalb von FFH-Lebensraumtypen und Lebensstätten von FFH-Arten. 

Tabelle 3 Erhaltungszustand der betroffenen Arten des Anhangs II und des LRT. 

Art/Lebensraumtyp Erhaltungszustand 

6120* Trockene, kalkreiche Sandrasen, Blauschillergrasrasen (Koelerion glaucae) A 

1083 Hirschkäfer(Lucanus cervus) C 

Erhaltungszustand: A = hervorragend, B = gut, C = du rchschnittlich/beschränkt 

 
Die Überschlägige Ermittlung möglicher erheblicher Beeinträchtigungen erfolgt im Form-
blatt zur Feststellung der Erforderlichkeit einer Natura-2000-Verträglichkeitsvorprüfung. 

6.1 Anlagebedingte Beeinträchtigungen 

Anlagebedingte Beeinträchtigung von Lebensraumtypen und Lebensstätten treten nicht auf 
(siehe Formblatt, Punkt 6.1.1). 

6.2 Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Die betriebsbedingten Auswirkungen sind identisch mit den bereits heute vorhandenen 
Wirkungen, daher treten keine zusätzlichen Beeinträchtigungen auf (siehe Formblatt Punkt 
6.2.7). 

6.3 Baubedingte Beeinträchtigungen 

Die abgegrenzten Arbeitsbereiche der zurückzubauenden Maste 334 und 331 von max. 
30 m x 30 m überlagern den abgegrenzten Lebensraumtyp „Sandrasen“ und eine Lebens-
stätte des Hirschkäfers.  
 
Es werden keine baubedingten Beeinträchtigungen durch den Rückbau der Fundamente 
und der Maste hervorgerufen (siehe Formblatt, Punkt 6.3.1).  
 
Spezielle Schadensbegrenzungsmaßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der 
Schutz- und Erhaltungsziele, die über die Maßnahmen zum allgemeinen Biotopschutz hin-
ausgehen, sind nicht  erforderlich. Gemäß § 15 (1) BNatSchG sind vermeidbare Beein-
trächtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen, im Landschaftspflegerischen Be-
gleitplan werden daher Vermeidungsmaßnahmen zum Biotopschutz verankert. Zudem wird 
die Baumaßnahme durch eine Ökologische Baubegleitung betreut, die die Einhaltung der 
festgelegten Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung des Eingriffs sicherstellt. 
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6.4 Zusammenfassende Prognose möglicher Beeinträcht igungen durch die Masterneuerung 

Tabelle 4 Prognose bau- ,anlage- und betriebsbedingter Auswirkungen auf die Erhaltungsziele der Lebensraumtypen und Arten. 

 Auswirkungen  Begründung  

Lebensraumtypen und Erhaltungsziele  baubedingt anl agebedingt betriebsbedingt  

Trockene, kalkreiche Sandrasen* [6120] 

Erhaltungsziel  ist die Sicherung der Trockenen, kalkreichen 

Sandrasen in ihrem festgestellten Erhaltungszustand durch: 

• Erhaltung einer beschattungsarmen Gesamtsituation, 

• Erhaltung trockener und insbesondere nährstoffarmer 

Bodenverhältnisse, 

• Erhalt der Regenerationsfähigkeit der Sandrasenarten 

und Verhinderung der natürlichen Sukzession, 

• Erhaltung der Lebensraumqualität für lebensraum- und 

regionaltypische Tier- und Pflanzenarten, insbesondere 

für stärker gefährdete und seltene Arten. Hierzu zählen 

im Gebiet unter anderem Sand-Silberscharte, Dünen-

Steinkraut und Sand-Strohblume einschließlich der da-

ran gebundenen Sand-Strohblumeneule, 

• Erhaltung der lebensraumtypischen Strukturvielfalt mit 

lückiger Vegetation und kleineren Rohbodenstellen, 

• Schutz vor Abgrabungen, Überlagerung (z.B. Stamm-

holz), Ablagerungen (z.B. Gartenabfälle), Umbruch, Auf-

forstung, Nährstoff-, Pflanzenschutzmittel- und Schad-

stoffeinträgen, 

 

keine, trotz 

Überlagerung 

des Arbeitsbe-

reiches an 

Mast 334 mit 

dem abgegrenz-

ten LRT 

keine keine 

Die Inanspruchnahme des FFH-Lebens-

raumtyps erfolgt baubedingt lediglich in 

geringem Umfang zur Platzierung von 

Seiltrommeln oder Mastteilen.  

Die baubedingte Flächeninanspruch-

nahme wird generell auf das erforderli-

che Mindestmaß beschränkt.  

Nach Abschluss der Baumaßnahme 

werden in Anspruch genommene Berei-

che rekultiviert und mit gebietsheimi-

schem Sandrasen-Saatgut angesät.  

Die Lebensraumfunktion der Flächen für 

typische Tier- und Pflanzenarten wird 

nicht nachhaltig beeinträchtigt , viel-

mehr ermöglicht die Verlegung des 

Maststandortes auf Ackerflächen, ver-

bunden mit der Entsiegelung und an-

schließender Begrünung entsprechend 
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 Auswirkungen  Begründung  

Lebensraumtypen und Erhaltungsziele  baubedingt anl agebedingt betriebsbedingt  

• Schutz vor Störungen durch Fußgänger, Fahrzeuge, 

Reiter und freilaufende Hunde, die zu einer erheblichen 

Schädigung der Vegetationsdecke oder zu Störungen 

für den Lebensraumtyp charakteristischer Tierarten füh-

ren, 

• Schutz vor Eindringen bzw. Ausbreitung aggressiver, 

neophytischer Gehölze bzw. Konkurrenzpflanzen. 

Entwicklungsziele  sind die Verbesserung des derzeitigen 

Erhaltungszustandes und die Entwicklung zusätzlicher Be-

stände auf dafür geeigneten Standorten durch 

• die Wiederherstellung beschattungsarmer Verhältnisse, 

• die Wiederherstellung eines Biotopverbundes, 

• die Schaffung von Pufferzonen zu von Gehölzneophy-

ten beeinträchtigten Nachbarbiotopen, 

• die Optimierung der standörtlichen Voraussetzungen 

und Ausbreitungspotenziale des Lebensraumtyps. 

der angrenzenden Biotoptypen sogar ei-

ne Verbesserung der Biotopfunktionen. 

 

Hirschkäfer ( Lucanus cervus) [1083] 

Erhaltungsziele: 

Erhaltungsziele sind die Sicherung der bestehenden Le-

bensstätten des Hirschkäfers in ihrer aktuellen räumlichen 

Ausdehnung und die Bewahrung des derzeit guten Erhal-

tungszustandes im FFH-Gebiet durch 

• Erhaltung der Altholzanteile und des Totholzangebotes, 

vor allem liegender Stammteile und Stubben, 

• Erhaltung aller im Gebiet erfassten Saftleckbäume, 

keine, trotz 

Überlagerung 

des Arbeitsbe-

reiches an 

Mast Nr. 331 mit 

der abgegrenz-

ten Lebensstätte 

keine keine 

Die baubedingte Inanspruchnahme im 

ausgewiesenen Lebensraum des 

Hirschkäfers erfolgt lediglich in geringem 

Umfang durch den Rückbau des Fun-

damentes und wird auf das erforderliche 

Mindestmaß beschränkt. Die für den 

Rückbau der Fundamente erforderliche 

Baugrube liegt im Bereich der durch die 
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 Auswirkungen  Begründung  

Lebensraumtypen und Erhaltungsziele  baubedingt anl agebedingt betriebsbedingt  

• Erhalt günstiger Belichtungsverhältnisse besiedelter 

Bäume, 

• Sicherung eines angemessenen Anteils der Eiche an 

der Baumartenzusammensetzung. 

Entwicklungsziele: 

Entwicklungsziele für Flächen außerhalb derzeitiger Le-

bensstätten beziehungsweise für die Gesamtfläche des 

FFH-Gebietes sind 

• die weitere Erhöhung der Altholzanteile und des Tot-

holzangebotes, vor allem liegender Stammteile und 

Stubben, 

• die Vernetzung der Lebensstätten, 

• die Förderung waldgeschichtlicher Bewirtschaftungs-

formen (zum Beispiel Hutewald, Mittelwald). 

Trassenpflege regelmäßig zurückge-

schnittenen Gehölze und somit außer-

halb günstiger Habitatstrukturen. 

Ein Verlust von geeignetem Alt- und 

Totholz, verbunden mit einer nachhalti-

gen Beeinträchtigung liegt daher nicht 

vor. Die vormals in Anspruch genomme-

ne Fläche wird nach Abschluss der Ar-

beiten rekultiviert und eine Wiederent-

wicklung der Waldrandvegetation (ggf. 

durch Initialpflanzung) unterstützt. 
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7 Fazit 

Durch die Verlagerung von zwei Masten in Bereiche a ußerhalb von Lebensraumtypen 
und Lebensstätten treten keine anlagebedingten Beei nträchtigungen auf, kleinräu-
mig sind sogar Verbesserungen möglich.  
 
Die betriebsbedingten Auswirkungen sind identisch m it den bereits heute vorhande-
nen Wirkungen, zusätzliche Beeinträchtigungen sind nicht zu verzeichnen. 
 
Die baubedingte Flächeninanspruchnahme wird im Umfe ld der Lebensraumtypen 
und Lebensstätten auf ein Mindestmaß beschränkt. Be einträchtigungen der Schutz- 
und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes sind unter Bea chtung allgemeiner Vermei-
dungsmaßnahmen zum Biotopschutz nicht zu verzeichne n. 
 
Auf die Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsprüf ung kann verzichtet werden. 
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